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Nr. 184 Bekanntmachung des Rundschrei-
bens des Schiffssicherheitsausschus-
ses sowie des Ausschusses für den 
Schutz der Meeresumwelt der IMO 
MSC-MEPC.5/Rundschreiben 8 „Ein-
heitliche Auslegung der Anwendung 
von Regeln, für die in Bezug auf die 
Vorschriften der SOLAS- und MAR-
POL-Übereinkommen das Datum des 
Bauvertrags, der Kiellegung und der 
Ablieferung  maßgebend ist“

Hamburg, den 16. September 2014 
Az.: 1130

Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit das Rundschreiben des Schiffssicherheits
ausschusses sowie des Ausschusses für den Schutz der 
Meeresumwelt der IMO MSCMEPC.5/Rundschreiben 8, 
„Einheitliche Auslegung der Anwendung von Regeln, für 
die in Bezug auf die Vorschriften der SOLAS und MAR
POLÜbereinkommen das Datum des Bauvertrags, der 
Kiellegung und der Ablieferung maßgebend ist“, in deut
scher Sprache amtlich bekannt gemacht.

Berufsgenossenschaft für 
Transport und Verkehrswirtschaft 

Dienststelle Schiffssicherheit 
U. Schmidt 

Dienststellenleiter

MSC-MEPC.5/Rundschreiben 8 
vom 1. Juli 2013 

Einheitliche Auslegung der Anwendung von Regeln, 
für die in Bezug auf die Vorschriften der SOLAS-  
und MARPOL-Übereinkommen das Datum des 

Bauvertrags, der Kiellegung und der  
Ablieferung maßgebend Ist

1  Der Ausschuss für den Schutz der Meeresumwelt, auf 
seiner fünfundsechzigsten Tagung (13. bis 17. Mai 
2013), und der Schiffssicherheitsausschuss auf sei
ner zweiundneunzigsten Tagung (12. bis 21. Juni 
2013), haben in der Absicht, eine genaue Anleitung 
für die Anwendung der entsprechenden Anforderun
gen der SOLAS und MARPOLÜbereinkommen be
reitzustellen, der vom Unterausschuss für Flaggen
staatsImplementierung vorbereiteten und in der 
Anlage angeführten, einheitlichen Auslegung der An
wendung der entsprechenden Anforderungen der 
SOLAS und MARPOLÜbereinkommen, für die das 
Datum des Bauvertrags, der Kiellegung und der Ab
lieferung maßgebend ist, zugestimmt. 

2  Die Mitgliedsregierungen werden aufgefordert, die 
beigefügte Auslegung bei der Anwendung der ent
sprechenden Bestimmungen der SOLAS und MAR

POL Übereinkommen anzuwenden und sie allen Be
teiligten zur Kenntnis zu bringen.

3  Dieses Rundschreiben ersetzt MSCMEPC.5/Rund
schreiben 4.

***

Anlage 
 

Einheitliche Auslegung der Anwendung von Regeln, 
für die in Bezug auf die Vorschriften der SOLAS-  
und MARPOL-Übereinkommen das Datum des 

Bauvertrags, der Kiellegung und der  
Ablieferung maßgebend Ist

1.  Bei einigen Bestimmungen der SOLAS und MAR
POLÜbereinkommen unterliegt die Anwendung der 
Regeln auf ein Schiff den Daten:

 .1  für die der Bauvertrag am oder nach dem TT/MM/
JJJJ abgeschlossen worden ist, oder

 .2  an dem der Kiel gelegt wurde oder das Schiff sich 
in einem entsprechenden Bauzustand befindet, 
am oder nach dem TT/MM/JJJJ, falls kein Bau
vertrag vorliegt oder

 .3  an dem die Ablieferung des Schiffes stattfindet, 
am oder nach dem TT/MM/JJJJ.

2.  Für die Anwendung solcher Bestimmungen soll das 
Datum, an dem der Bauvertrag für optionale Schiffe 
abgeschlossen wurde, als das Datum ausgelegt wer
den, an dem der Hauptbauvertrag für den Bau einer 
Serie von Schiffen zwischen dem Reeder und dem 
Schiffbauer unterzeichnet wird, vorausgesetzt:

 .1  Von der Option für den Bau des optionalen Schif
fes/der optionalen Schiffe wird letztlich innerhalb 
eines Jahres nach dem Datum des Hauptbau
vertrags für die Serie von Schiffen Gebrauch ge
macht; und

 .2  die optionalen Schiffe haben dieselben Entwurfs
pläne und werden vom selben Schiffbauer kons
truiert wie die Serie von Schiffen.

3  Die Anwendung von Regeln, die den in Absatz 1 ge
nannten Vorgaben unterliegen, erfolgt wie nachste
hend beschrieben:

 .1  Wird ein Bauvertrag am oder nach dem für eine 
bestimmte Reihe von Regeländerungen festge
setzten Vertragsdatum unterzeichnet, dann gel
ten diese Regeländerungen;

 .2  nur falls kein Bauvertrag vorliegt, gilt das Datum 
der Kiellegung, und falls die Kiellegung eines 
Schiffes am oder nach dem für eine bestimmte 
Reihe von Regeländerungen festgesetzten Kiel
legungsdatum erfolgt, dann gelten diese Regel
änderungen; und

 .3  unabhängig vom Datum der Unterzeichnung des 
Bauvertrags oder vom Datum der Kiellegung gel
ten, falls das Schiff am oder nach dem für eine 
bestimmte Reihe von Regeländerungen angege
benen Datum abgeliefert wird, diese Regelände
rungen, mit Ausnahme der Fälle, in denen die 
Verwaltung zugestimmt hat, dass die Ablieferung 
der Schiffe sich wegen unvorhergesehener Um
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stände, auf die der Schiffbauer und der Reeder 
keinen Einfluss hat, verzögert1. Das Ablieferungs
datum ist das Abschlussdatum (Tag, Monat, 
Jahr) der Besichtigung, auf der das Zeugnis be
ruht (d. h. die Erstbesichtigung bevor das Schiff 
in Dienst gestellt wird und die Erstausstellung 
des Zeugnisses) wie es in den entsprechenden 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnissen einge
tragen ist.

(VkBl. 2014 S. 747)

1 Es wird verwiesen auf die Einheitliche Auslegung von „Unvorherge
sehene Lieferverzögerung von Schiffen“ (MSC.1/Rundschreiben 
1247 und MARPOL, Anlage I, Einheitliche Auslegung 4)
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